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RS OGH 1992/3/19 7Ob1010/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1992

Norm

VersVG §67

Rechtssatz

Versichern mehrere Interesseträger an derselben Sache jeweils nur ihr eigenes Interesse, so besteht keine

Doppelversicherung. Der Versicherungsnehmer des einen Interesses ist daher im Verhältnis zum Versicherer des

anderen Interesses Dritter im Sinne des § 67 VersVG.

Entscheidungstexte

7 Ob 1010/92
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